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se1n, daß es sowohl fur Lehrer, aber auch fur Schuler pnmar zu 
einem Steuerungs- und Kontrollinstrument des eigenen Lernpro­
zesses wird. Der Begriff Lernprozeß bezieht sich dabei durchaus 
auch auf den Lehrer, da dieser sich selbst - wenn auch auf der 
Ebene der Verbesserung seiner beruflichen Kompetenzen -
ebenfalls in einem Erfahrungs- und Lernprozeß befindet. Das hat 
zur Folge, daß das Planungsschema so offen sein muß, daß es 
ständige Modifikationen und Korrekturmöglichkeiten aufgrund 
von Erfahrungen nicht nur ermöglicht, sondern erfordert. 

Anmerkungen 

(1) Vgl dazu Kroll, H Untersuchung zur Ermittlung von kaufmanm­
schen Grundfunktionen fur die Gestaltung der Grundbildung im 
Berufsfeld I "Wirtschaft und Verwaltung" Forschungsprojekt 1m 
Auftrag des BIBB, Berl1n 1978 

[2) Im Zusammenhang m1t den unterschiedlichen Forschungsprojek­
ten zur "Human1s1erung der Arbeit" smd zur Frage des Zusammen­
hanges von Arbeitsprozessen und Qualifizierenden Lernerfahrun­
gen sehr aufschlußreiche Forschungsergebnisse zu erwarten 

[3) Fncke, E u Fncke, W Berufsausbildung und Beschaftlgungssy­
stem - Eine emp1nsche Analyse der Vermittlung und Verwendung 
von Qualifikationen 1n tunt Großbelneben der Metallindustne, Opla­
den 1976, S 19 1 

(4) Ich möchte keme fruchtlose Diskussion uber Begnife auslosen 
Aber m1r scheint der Begriff der "Entsinnllchung von Arb611spro­
zessen" bzw der "geistig-sinnlichen Depnvat1on" 1m Rahmen der 
Berufsbildungsforschung heunstlsch fruchtbarer zu sein als der 
Begriff der "DequalifiZierung" 

[5] Auf d1ese Entwicklung 1st Wolfgang Sachs 1n emer sehr schonen 
Studie zur sog "Entschulungsdebatte" eingegangen Vgl dazu 
Sachs, W Schulzwang und Soziale Kontrolle Argumente fur eine 
Entschulung des Lernens, Frankfurt/Main 1976 

(6) Vgl hierzu Kern, H , Schauer, H · RationaliSierung und Besitz­
standsslcherung 1n der Metallindustne - Teil I u II ln Gewerk­
schaftliche Monatshefte 5 u 8/1978 

[7) Vgl hierzu Sachs, W , u a , a a 0 , Vogel, P "Burokrat1s1erung 
der Schule" - pädagogischer Topos oder Forschungsparadigma? 
ln Padagogische Rundschau 1978, S 965 ff Erfahrungen m den 
USA ze1gen, daß geschlossene Lehrplane (teacher proof curncula) 
zunehmend auf den Widerstand von Lehrern, Schülern und Eitern 
gestoßen s1nd (Vgl dazu Elbers, D D1e nordamenkanischen Cur­
nculumprojekte unter dem Aspekt Ihrer möglichen Adaption m der 
Bundesrepublik Deutschland. ln Deutscher Bildungsrat Gutachten 
und Stud1en der Bildungskommiss1on, Bd 59, Curriculum-Entwick­
lung, Stuttgart 1976, S 139-149) 
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[8) Vgl dazu Pampus, K , We1ssker, D Berufsgrundbildung ln 
Schlusselworter zur Berufsblldung, Wemheim/Basei 1977, 
S 145-149 Rauner, F Curnculumreform durch d1e schulische 
Entwicklung offener komplexer Lehrsysteme ln Frey, K (Hrsg ) 
Curnculumhandbuch, Bd 1, Munchen 1975, S 306-314 

[9) Vgl h1erzu Roethlisberger, F J Betnebsfuhrung und Arb611smo­
ral, Koln u Opladen 1954 

[10) D1es 1st gewissermaßen die Qumtessenz der Bucher von Fromm 
(Fromm, E Haben oder Sem D1e seelischen Grundlagen emer 
neuen Gesellschaft, Stuttgart 1976) und lll1ch (lll1ch, I Fortschntts­
mythen Schopfansehe Arb611slos1gkeit, Energ1e und Gerecht1gk611 
W1der die Verschulung, Rembek 1978) 

(11) D1es 1st eme Schlußfolgerung, die ich aus e1genen Expertengespra­
chen (vgl Kroll, H a a 0 , S 80 II) sow1e aus der Dissertation von 
Koch gezogen habe (Koch, R Elektromsche Datenverarb611ung 
und kaufmann1sche lndustneangestellte Eine empirische Untersu­
chung zu den Auswirkungen techmsch-orgamsatonscher Rationali­
Sierung m der Verwaltung und auf die Tilllgkeit kaufmimmscher 
Sachbearbeiter, Umvers1tat Frankfurt/M 1977 (unveroffentlichte 
D1ssertat1on) 

[12) So smd gemessen an der realen Verwendungssituation d1e erst 1m 
August 1977 zur Erprobung freigegebenen BGJ-Lehrplane 1n Berlin 
bereitS heute als dysfunktlonal zu bezeichnen 

[13) Coleman, J S The ch1ldren have outgrown the schools ln Psy­
chology Today, February 1972 

[14) Hoffmann, M Monotome, Lernverdrossenheit und Routine als 
Folge der Verbürokrat1s1erung der Gesamtschularbeit ln Preuss­
LausltZ u a Fachunterricht und praktisches Lernen, Wemhelrn/Ba­
sel 1976 Lenhardt, G Jugendliche zw1schen Arbeitsmarkt und Be­
rufsbildungspolitik, Berlm 1976 (unveroffentlichtes Manusknpt) Vo­
gel, P a a 0 

[15] Klembeck, U Die berufliche Ausbildung Jugendlicher unter dem 
Aspekt emer psychologischen Theorie der Motivation beruflichen 
Verhaltens (be1 besonderer Berucks1cht1gung der motivspezifi­
schen Anreizstrukturen verschiedener Lernorte). ln Deutscher Bil­
dungsrat (Hrsg ) Gutachten und Stud1en der BildungskommiSSIOn, 
Bd 38, D1e Bedeutung verschiedener Lernorte in der beruflichen 
Bildung, Stuttgart 1974, S 46 

[16) Ebenda, S 47 

[17) He1pcke, K Leistungsmessung und Evaluation im Unterricht ln 
Garl1ch, A u a (Hrsg) Didaktik offener Curricula, Wemheim 1974, 
s 86 

[18) D1es 1st die Konzeption der Reg1onalen Planungszentren (Vgl Ger­
baulet, S u a Schulnahe Curriculumentwicklung Eine Denk­
schnft, Stuttgart 1972) 

Das Berufsgrundbildungsjahr in Ausbildungsordnungen 
Impulse aus dem Jahr 1978 

Zwei neue wichtige Impulse belebten im Laufe des Jahres 1978 
die Diskussion über Berufsgrundbildung, und zwar 

die neue Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz 
zum Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) vom 19. 5. 1978, gefolgt 
von den neuen Rahmenlehrplänen für die einzelnen Berufs­
felder sowie 

die neue BGJ-Anrechnungs-Verordnung des Bundesmini­
sters für Wirtschaft vom 17. 7. 1978. 

Zu fragen ist, was sich aus diesen Daten für die künftige Struk­
tur der Ausbildungsberufe und die Entwicklung von Ausbil­
dungsordnungen unter Berücksichtigung des Berufsgrundbil­
dungsjahres ergibt. 

Bisherige Entwicklungsstufen der Diskussion über das Berufs­
grundbildungsjahr 

1. Die D1skuss1on uber berufliche Grundbildung oder Berufs­
grundbildung ist nicht neu. Trotzdem gibt es b1s heute keine 
allgemeingültige Definition und auch keme allgemeine Über­
einstimmung üb€r d1e wesentlichen Inhalte, wohl aber eine 
Fülle unterschiedlicher, zum Teil gegensätzlicher Stand­
punkte 

2. ln ein erstes akutes Stad1um trat die Diskussion über die 
Berufsgrundbildung 1n den 60er Jahren mit den ersten Kon­
zepten zur Einführung emer Stufenausbildung. Den Model­
len der Stufenausbildung lag bere1ts eine Gliederung in 
Grund- und Fachbildung in dem S1nne zugrunde, daß einer 



BWP 2/79 K. J. Uthmann: Das Berufsgrundbildungsjahr in Ausbildungsordnungen 17 

gemeinsamen breitangelegten Ausbildung für eine größere 
Zahl von Ausbildungsberufen 1m ersten Ausbildungsjahr 
eine zunehmende Auffächerung in den we1teren Stufen 
folgte Entgegen den ursprungliehen Erwartungen hat sich 
d1e Stufenausbildung jedoch nicht als allgemein richtung­
weisend für eine neue Struktur der Berufsausbildung ent­
Wickelt. Vielmehr ist, seit d1e ersten Stufenausbildungen be1 
der Neuordnung der Ausbildungsberufe der Text11industrie, 
der Elektroindustrie und der Bauwirtschaft verwirklicht wur­
den, eine Stagnation eingetreten, und zwar vor allem aus 
folgenden Gründen: 

wegen der Probleme des Übergangs von der ersten Ausbil­
dungsstufe in die welterfuhrenden Stufen, we1l dabei das In­
teresse des Auszubildenden an e1ner weiteren QualifiZie­
rung in Gegensatz zu betrieblichen Überlegungen, z. B. Be­
darfsgeslchtspunkten, geraten kann, 

weil die Stufenausbildungsdiskussion zunehmend durch 
neue Ideen überlagert wurde, die Berufsgrundbildung noch 
breiter als im Rahmen der Stufenausbildung, d. h. berufs­
feldbreit anzulegen. 

3. Durch die erste Anrechnungs-Verordnung für die Berufs­
grundbildung des Bundesministers für Wirtschaft vom 
4. 7. 72 hat der Verordnungsgeber alsdann - unter Verzicht 
auf wissenschaftliche Abs1cherung - pragmatisch ent­
schieden, daß es 11 Berufsfelder gab, denen jewe1ls eine 
größere Zahl von Ausbildungsberufen zugeordnet wurde. 

4 D1e Konferenz der Kultusminister der Llinder verabschie­
dete auf dieser Grundlage 1973 die erste Rahmenvereinba­
rung zum Berufsgrundbildungsjahr Langsam aber stet1g 
gingen d1e Lander sodann zur E1nfuhrung des Berufsgrund­
bildungsjahres uber, zunachst - obwohl auch schon d1e 
erste Rahmenvereinbarung d1e Möglichkeit der kooperati­
ven Berufsgrundbildung (BGJ/k) vorsah - uberwiegend 1n 

der schulischen Form (BGJ/s) 

5 Gleichzeitig begannen auch die ersten Modellversuche zum 
kooperativen Berufsgrundblldungsjahr, vorwiegend 1m Me­
tallbereich. 

6. Alsbald nach der Emfuhrung des schulischen Berufsgrund­
bildungsjahres zeigten sich in e1n1gen Bereichen Schwieng­
kelten in der Praxis: Viele Betnebe erklärten sich außer­
stande, Absolventen des Berufsgrundbildungsjahres be1 
voller Anrechnung in das zwe1te Jahr der Berufsausbildung 
zu Libernehmen. Sie wiesen dabei vor allem auf die man­
gelnde Abstimmung der Ausbildungsinhalte m1t der folgen­
den Fachstufe und darauf hin, daß die fachpraktische Quali­
fikation der Absolventen unzureichend sei, weil der fach­
praktische Unterncht e1ne erheblich geringere Stundenzahl 
umfaßt als 1m ersten Jahr der dualen Ausbildung. 

7. Die Bundesseite brachte daraufhin als Übergangslösung 
den Vorschlag in d1e Diskussion, das schuhsehe Berufs­
grundbildungsjahr vorerst, d h bis zur Neuordnung der 
Ausbildung 1n Grund- und Fachbildung, allgemein m1t einem 
halben Jahr auf die gesamte Ausbildungsdauer anzurech­
nen. Dagegen wehrten s1ch jedoch einmütig die Länder, weil 
s1e damit eine Abwertung des schulischen Berufsgrundbil­
dungsjahres im Vergleich zum kooperativen Berufsgrundbil­
dungsjahr oder der herkommliehen dualen Ausbildung be­
furchteten 

8. Die Länder machten deshalb den Gegenvorschlag, die Aus­
bildungsinhalte der Rahmenlehrpläne so zu verändern, daß 
eme volle Anrechnung des schulischen Berufsgrundbll­
dungsjahres nicht nur de jure sondern auch de facto er­
reicht wird. Der Bund folgte d1esem Vorschlag 

9 ln langen Verhandlungen von Ende 1975 bis Frühjahr 1978 
zwischen Bund und Ländern unter beratender M1tw1rkung 
der Sozialpartner und des Bundesmstltuts fur Berufsbildung 
wurden d1ese Inhaltlichen Verimderungen der Rahmenlehr­
pläne eingehend erörtert. Das Ergebnis schlug s1ch vor al­
lem in drei Maßnahmen n1eder: 

Erhohung des fachpraktischen Unterrichts generell auf min­
destens 18 Stunden 
Bildung von Schwerpunkten mnerhalb e1ner Re1he von Be­
rufsfeldern 
Schaffung von zwei neuen Berufsfeldern. 

Die Gewerkschaften verhehlten ihre Skepsis gegenüber den 
gefundenen Losungen nicht, äußerten insbesondere Be­
denken gegen d1e Bildung von Schwerpunkten und verlang­
ten erneut in allen Fällen eine volle Anrechnung des schuli­
schen BerufsgrundbildungsJahres. Auf der Arbeitgeberseite 
wertete man das Ergebnis zwar als e1ne Verbesserung, aber 
doch hinsichtlich der praktischen Auswirkungen mit emer 
gew1ssen Zurückhaltung. 

10. Der Bundesminister für Wirtschaft erließ sodann am 
17. 7. 1978 eme neue Anrechnungs-Verordnung fur 13 Be­
rufsfelder mit insgesamt 214 zugeordneten Ausbildungsbe­
rufen Dabei wurden d1e besonders strittigen Fragen der 
Anrechnung bei Schwerpunktwechsel, bei zweijähngen 
Ausblldungsberufen, bei den KFZ-Berufen und beim Radio­
und Fernsehtechniker im Laufe der Verhandlungen im Bun­
desrat - in Abanderung der ursprungliehen Vorlage des 
Bundes - dahmgehend entschieden, daß bis zur Neuord­
nung der Ausbildungsberufe m den genannten Fällen das 
schulische Berufsgrundblldungsjahr nur m1t e1nem halben 
Jahr angerechnet wird. 

Offene Probleme des Inhalts und der Struktur 
des Berufsgrundbildungsjahres 

D1e erste Frage ist, ob mit der Neuordnung der Rahmenlehrpläne 
und der neuen Anrechnungs-Verordnung nunmehr alle Voraus­
setzungen für eine reibungslose Übernahme von Berufsgrund­
schuljahr-Absolventen in das zweite Ausbildungsjahr geschaffen 
s1nd D1e Antworten aus den ausbildenden Setneben und Ihren 
Organisationen lauten darauf je nach Berufsfeld unterschiedlich. 
Genauere Aussagen werden sich wohl erst nach Vorliegen prakti­
scher Erfahrungen mit den neuen Rahmenlehrplänen machen las­
sen 

Dabei ist auch bedeutsam, in welchem Umfang das kooperative 
Berufsgrundbildungsjahr eingeführt w1rd [1]. Dies durfte weltge­
hend auch von den Initiativen der ausbildenden Betnebe und der 
Wirtschaftsorganisationen selbst und davon abhangen, mit wel­
chem Nachdruck sie das kooperative Berufsgrundbildungsjahr 
fordern. Adressat sind dabei vor allem die Länder, weil sie bei 
Einführung der kooperativen Form die notwendigen Vorausset­
zungen bei den Berufsschulen schaffen müssen 

Weiterhin 1st die Frage zu stellen, ob und gegebenenfalls in wel­
cher Weise d1e Ausbildungsordnungen zu andern Sind, um die 
EinfLihrung des BerufsgrundblldungsJahrs, se1 es 1n der schuli­
schen oder der kooperativen Form, zu erleichtern. Anders ausge­
drückt. Welche Rückwirkungen ergeben sich auf die kunftige 
Struktur der Ausbildungsordnungen im Rahmen einer Gliederung 
in Grund- und Fachbildung? 

Das Bundesmst1tut für Berufsbildung war und ist grundsatzlieh 
bestrebt, möglichst alle neu zu ordnenden Ausbildungsberufe -
nicht nur diejenigen, d1e sich einem der bekannten Berufsfelder 
zuordnen lassen - im ersten Ausbildungsjahr inhaltlich breiter 
als bisher anzulegen. Dies ist auch bereits der generelle Auftrag 
des Berufsbildungsgesetzes (§ 1 Abs 2). 

Ein Beispiel aus jungster Ze1t 1st der Kachelofen- und Lufthel­
zungsbauer, der sich zwar keinem Berufsfeld zuordnen laßt, aber 
gleichwohl mit einer beruflichen Grundbildungsstufe mit Ausbil­
dungsinhalten aus dem Bau- und dem Metallbereich konzipiert 
ist. Es wird auch immer derartige Ausbildungsberufe geben, die 
den bestehenden Berufsfeldern nicht zuzuordnen sind, bei de­
nen aber trotzdem das erste Ausbildungsjahr als Berufsgrundbil­
dung gestaltet wird. Deshalb ist es im Grunde auch irreführend, 
von Ausbildungsberufen mit (wenn sie sich einem Berufsfeld 
zuordnen lassen) und ohne Berufsgrundbildung (wenn eine sol-
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ehe Zuordnung n1cht möglich 1st) zu sprechen Anders ausge­
druckt: Wenn ke1ne Zuordnung zu einem Berufsfeld erfolgt, be­
deutet dies nicht ohne we1teres, daß keine Berufsgrundbildung 
stattfindet. ' 

Dies vorausgeschickt 1st festz!Jstellen, daß s1ch d1e konzeptio­
nelle Diskussion z. Z 1n Linie auf d1e Berufsgrundbildung 
für die Ausbildungsberufe konzentriert, d1e emem der neuen drei­
zehn Berufsfelder zugeordnet sind Die Bundesländer haben in 
diesem Zusammenhang gefordert, der Bund moge neben den 
Ausbildungsordnungen für das herkommliehe duale System sog 
alternattve Ausbildungsordnungen entwickeln und erlassen, um 
vor allem den Absolventen der schulischen Berufsgrundbildung 
e1nen reibungslosen Übergang in d1e folgende Fachstufe der be­
trieblichen Berufsausbildung mit der begleitenden Teilzeitberufs­
schule zu ermöglichen 

D1ese Forderung stoßt aber in den ausbildenden Setneben und 
Ihren Organisationen auf wen1g Gegenliebe, weil man eine Zer­
splitterung der Ausbildungsordnungen und damit der Ausbil­
dungsgänge befurchtet, die 1m ungunst1gsten Fall dazu führen 
konnte, daß für denselben Ausbildungsberuf dre1 verschiedene 
Rechtsverordnungen gelten wurden, und zwar fur Absolventen 
eines schulischen, e1nes kooperativen Berufsgrundbildungsjah­
res und der herkommliehen dualen Ausbildung. 

Sicherlich ware eine solche Entwicklung ordnungspolitisch nicht 
wünschenswert. Vielmehr sollte alles getan werden, um d1e Em­
helt und Transparenz der Ausbildungsordnungen zu erhalten 
W1e aber ist dies zu erreichen und gleichzeitig Sicherzustellen, 
daß das Problem des Übergangs von der Berufsgrundbildung 1n 

die Fachbildungsstufe besser gelost wird? 

Lösungsmöglichkeiten 

Der beste Weg, zu dem genannten Z1el zu gelangen, 1st zweifel­
los, die betreffenden, d. h. einem Berufsfeld zugeordneten Aus­
bildungsberufe grundsätzlich so zu ordnen, daß sowohl für die 
schulische als auch für die Berufsgrundbildung im dualen System 
dieselben Groblernziele n1cht nur gelten, sondern auch tatsach­
lich in den entsprechenden Ausbildungsordnungen bzw. Rah­
menlehrplänen verwirklicht Sind D1es entspncht zudem der am 
5 11 1976 beschlossenen Bund-Länder-Absprache über die 
Struktur des kooperativen Berufsgrundbildungsjahres, 1n der als 
Zielvorstellung festgehalten ist, daß die Ausbildungsziele in den 
beiden Formen des Berufsgrundbtldungsjahres tdentisch sind. 

Es bleibt dann aber immer noch d1e Frage offen, ob n1cht auch 
be1 d1eser Losung doch noch zwei verschiedene Rechtsverord­
nungen notwendig sind, e1ne fur die Ausbildung m1t Berufsgrund­
bildung und die andere fur d1e herkömmliche Ausbildung 1m du­
alen System - zumindest fur eme Übergangszeit, b1s uberall d1e 
Voraussetzungen fur d1e Durchfuhrung der Berufsgrundbildung 
- se1 es schulisch oder kooperativ - getroffen sind. 

Auf den ersten Blick erscheint dies einleuchtend. Aber, so ist 
we1ter zu fragen, kann man nicht auch jetzt schon d1e sog. her­
kommliehe Ausbildung im dualen System im ersten Ausbildungs­
Jahr so gestalten, daß in den Ausbildungsinhalten d1e Groblern­
ziele des Berufsgrundblldungsjahres abgedeckt s1nd? Wenn das 
moglich ware, konnte man auch insoweit d1e Einheit der Ausbil­
dungsordnungen wahren und benötigte keine Alternative. Viel­
mehr würde die Flexibilitätsklausel ausreichen, um sowohl die 
herkömmliche duale Ausbildung als auch die Ausbildung im ko­
operativen Berufsgrundbildungsjahr - u. a. mit dem h1erfur vor­
gesehenen erhöhten begleitenden Berufsschulunterricht - auf­
grund e1n und derselben Ausbildungsordnung zu ermoglichen. 

D1eser Weg erscheint prinzipiell gangbar, wenn man 

a) davon ausgeht, daß bei allen Maßnahmen zur Neuordnung von 
Ausbildungsberufen, die einem der 13 Berufsfelder zugeordnet 
s1nd, zunächst zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang die in 
den neuen Rahmenlehrplänen für das schulische Berufsgrundbil­
dungsjahr enthaltenen Ausbildungsinhalte auch fur das erste 
Jahr der betneblich-schulischen Ausbildung Libernommen wer­
den konnen und 

b) davon ausgeht, daß die jetzt vorliegenden Rahmenlehrpläne 
fur d1e schulische Berufsgrundbildung ke1n auf alle Zeit unverän­
derbares Datum darstellen, sondern Ruckkoppelungsprozesse 
im Rahmen der Neuordnung von Ausbildungsberufen moglich 
smd, d1e zu neuen Vorstellungen uber die Ausbildungsinhalte fur 
eme Berufsgrundbildung und unter Umständen auch über die 
Zuordnung von Ausbildungsberufen zu den Berufsfeldern führen 
können. 

Die Situation in den einzelnen Berufsfeldern 

Das Bundesinstitut fur Berufsbildung verfahrt - entsprechend 
dem vom Hauptausschuß beschlossenen Forschungsprogramm 
- so, w1e d1es unter Punkt a) dargestellt ist. Dabei hat sich über­
raschenderweise herausgestellt, daß 1n e1ner Reihe von Fällen 
bereits jetzt die Ausbildungsinhalte der Rahmenlehrplane des 
schulischen Berufsgrundblldungsjahres 1n den Ausbildungsord­
nungen fur das erste Jahr der dualen Ausbildung voll berLicksich­
tigt sind bzw. berücksichtigt werden können. Allerdings ist hier­
bei einschränkend hinzuzufügen, daß diese Frage bisher erst 1n 
e1ner begrenzten Zahl von Fallen 1m Rahmen laufender Neuord­
nungen überpruft wurde, und zwar be1m Meß- und Regelmecha­
niker (Berufsfeld Elektrotechnik), Wasserbauwerker (Berufsfeld 
Bautechn1k), Damen-, Herren- und Wascheschneider (Berufsfeld 
Textiltechnik und Bekleidung), Raumausstatter (Berufsfeld Farb­
technik und Raumgestaltung) sowie be1 den gastgewerblichen 
Berufen ( Berufsfeld Ernahrung und Hauswirtschaft). Ferner liegt 
e1n 1m Auftrag des Bundesmin1stenums für Wirtschaft erstellter 
kooperativer Berufsgrundbildungsjahr-Pian fur den Kfz-Mechani­
ker vor 

ln den genannten Fallen wurde festgestellt, daß s1ch alternative 
Ausbildungsordnungen aufgrund bereitS vorhandener ldent1tat 
oder zumindest weitgehender Identität der Groblernziele m1t dem 
entsprechenden schulischen Berufsgrundbildungsjahr erübrigen. 
Manches spricht dafur, daß d1es auch fur emen Großtell der seit 
1969 neu geordneten Ausbildungsberufe zutrifft, weil das Bun­
desmstitut für Berufsbildung dabei von dem entsprechenden Po­
stulat des Berufsbildungsgesetzes (§ 1 Abs. 2) nach emer breit 
angelegten beruflichen Grundbildung ausgegangen 1st Dies be­
darf aber noch der Uberprüfung im Einzelfall 

Hinsichtlich der Berufsgrundbildung 1n den Berufsfeldern Metall­
technik sow1e Chemie-Physik-Biologie deutet v1eles darauf h1n, 
daß die se1t kurzem 1n Gang gekommenen Überlegungen und 
Verhandlungen zur grundlegenden Neuordnung der d1esen bel­
den Berufsfeldern zugeordneten Ausbildungsberufe auch zu 
neuen Konzeptionen für die Berufsgrundbildung fuhren werden. 
Hier dürfte der unter b) genannte Fall des RLickkoppelungspro­
zesses zu erwarten sem. 

Eine Sondersituation besteht fur d1e Berufsfelder Wirtschaft und 
Verwaltung sowie Orucktechntk. Im Berufsfeld Wtrtschaft und 
Verwaltung sind d1e Ausblldungsmhalte für das erste Ausbil­
dungsjahr so stark unterschiedlich zum schulischen Berufs­
grundbildungs-Rahmenlehrplan, daß e1ne Identität der Groblern­
Ziele kaum erreichbar erscheint, zumal der großte Teil der kauf­
mannlschen Ausbildungsberufe gerade in der letzten Zelt neu ge­
ordnet worden 1st 

Im Berufsfeld Drucktechnik gehen d1e Sozialpartner uberemstim­
mend von der E1nfuhrung einer schulischen Berufsgrundbildung 
aus, we1l d1e Durchfuhrung der kooperativen Form 1n d1esem Be­
reich nicht zweckmaß1g und möglich erscheint. Man s1eht aber 
auch keine Notwendigkeit, zum gegenwärtigen Zeltpunkt neue 
Ausbildungsordnungen zu erarbeiten, weil die meisten Druckbe­
rufe 1n der Zeit von 1971-1975 neu geordnet wurden Es bestün­
den keme Schwierigkeiten, Berufsgrundbildungsjahr-Absolven­
ten 1n das zweite Jahr der Berufsausbildung zu übernehmen. 

Um das B1ld abzurunden FLir das Berufsfeld Agrarwirtschaft ist 
d1e Anrechnungs-Verordnung z Z noch 1n Vorbereitung. Curn­
culare Probleme bei der Anrechnung einer schulischen Berufs­
grundbildung dürften kaum bestehen. Das gleiche gilt für das Be­
rufsfeld Körperpflege, dem ohnehin bisher nur e1n Ausbildungs-
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beruf, der Fnseur, zugeordnet 1st. Für das Berufsfeld Gesundhell 
steht d1e entsprechende Anrechnungs-Verordnung noch aus 

Künftige Entwicklung der Berufsgrundbildungsjahr-Curricula 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung wird künftig bei allen Ent­
Wicklungsarbeiten zur Neuordnung von Ausbildungsberufen 
grundsatzlieh eme berufsfeldonent1erte Grundbildung als erstes 
Jahr der Ausbildung zugrundelegen, sowe1t es s1ch um Ausbil­
dungsberufe handelt, die emem Berufsfeld zugeordnet sind bzw. 
zugeordnet werden können. 

Dabei muß man aber deutlich sehen, daß e1ne Lösung der mit der 
E1nfuhrung des Berufsgrundbildungsjahres verbundenen Pro­
bleme nicht sozusagen auf einen Schlag, d. h. in der We1se mög­
lich 1st, daß em emz1ger kooperativer Berufsgrundbildungsjahr­
Ausbildungsrahmenplan fur alle e1nem Berufsfeld zugeordneten 
Ausbildungsberufe anwendbar 1st. Vielmehr bedarf es eines 
schrittweisen Vorgehens, d. h nicht losgelöst von den einzelnen 
Ausblldungsberufen, sondern sehr konkret 1m Zusammenhang 
m1t Ihrer Neuordnung. D1es 1st vor allem dann begrundet, daß ein­
mal von Ausbildungsberuf zu Ausbildungsberuf mögl1cherwe1se 
eine unterschiedliche Differenzierung der Anordnung der im 
schulischen Rahmenlehrplan enthaltenen Lernziele und zum an­
deren auch eine unterschiedliche Nutzung (Vertiefung oder Er­
weiterung oder beides) der im kooperativen im Vergleich zum 
schulischen Berufsgrundbildungsjahr zur Verfugung stehenden 
zusatzliehen rd. 400 Ausbildungsstunden pro Jahr notwendig 1st. 
Das grundsätzliche Z1el der gleichen Groblernziele fLir d1e duale 
und schulische Form der beruflichen Grundbildung ist dabei 
selbstverständlich zu wahren und w1rd auch n1cht verlassen 

Im übrigen s1nd d1e praktischen Erfahrungen mit dem Berufs­
grundbildungsjahr sowohl in der schulischen als auch in der ko­
operativen Form naturgemäß von großer Bedeutung und be1 den 
kunft1gen Neuordnungen von Ausbildungsberufen entsprechend 
zu berucks1chl1gen. D1eses praktische Erfahrungsfeld w1rd m1t 
der zunehmenden E1nfuhrung des Berufsgrundschuljahres auto­
matisch breiter, so daß 1nsowe1t auch bessere Möglichkeiten für 
eme Wissenschaftlich fundierte Evalu1erung der bisherigen Maß­
nahmen gegeben s1nd. Diese Evaluierung w1rd eine Wichtige Auf­
gabe der kunf!lgen Ausbildungsordnungsforschung des Bundes­
instituts fur Berufsbildung sein Von ihren Ergebnissen wird man 
neue konkrete Aufschlüsse für d1e we1tere Verbesserung der 
Ausb1ldungsordnungen, Insbesondere d1e Gliederung in Grund­
und Fachbildung, erwarten dürfen 

Anmerkung 

[1] Anmerkung zum derzelligen quantitativen Verhaltn1s von schuli­
schem und kooperativem Berufsgrundbildungs]ahr 1977/78 befan­
den SICh nach emer Untersuchung des Bundesmst1tuts fur Berufs-
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b1ldung 39 173 Schuler 1m Berufsgrundbildungsjahr, davon 34 036 
1n schulischer und (mit stark steigender Tendenz 1n der letzten 
Zelt) 5137 m kooperativer Form Zum Vergleich Auszubildende 
Insgesamt 1m 1 AusbildungsJahr 1977/78 481 099 D1ese Zahlen 
mogen zwar noch n1cht sehr eindrucksvoll sem, es sollte aber nicht 
ubersehen werden, daß w1r uns 1nsowe1t erst am Anfang emes Ent­
WICklungsprozesses befinden 
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• D1eser Band enthalt umfangreiche L1teraturverzelchmsse. auch der alte­
ren Veroffentl!chungen zum Berufsgrundbildungs Jahr 

Die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern für die Betriebe 
der chemischen Produktion 
Entwicklung der Berufsbilder 

Die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Ausbildung im 
Bereich der Chemischen Industrie hat nach 1945 eine rasche 
Veränderung erfahren. Insbesondere ergab sich eine stärkere 
Differenzierung der Ausbildungsstrukturen. Daß dieser Prozeß 
noch nicht abgeschlossen ist, zeigt die Diskussion um den Be­
ruf des Operateurs, der zwischen dem Beruf des Chemiefach­
arbeiters und den Aufgaben eines Meisters liegen soll. 

D1e naturwissenschaftlichen Berufe aller Disziplinen haben n1cht 
e1ne so lange Tradition w1e d1e handwerklichen und technischen 
Berufe Me1ster und Geselle des Handwerks mit ihrem Lehrling 
prägten das B1ld e1nes Fertigungsbetriebes Aufgaben und Funk­
tionen d1eser Art wurden auch von den mechan1s1erten Betrieben 
des beginnenden lndustneze1talters übernommen, so daß b1s in 
der Mitte des 19 Jahrhunderts eine weltgehende Übereinstim-


